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Text 

  § 12. Die Verwertungsgesellschaften haben dem Staatskommissär den Abschluß, jede Änderung und das 
Erlöschen eines Gesamtvertrages unverzüglich anzuzeigen. Mit der Anzeige von dem Abschluß oder der 
Abänderung eines Gesamtvertrages ist dem Staatskommissär eine vom Vorstande der Verwertungsgesellschaft 
beglaubigte Abschrift des Vertrages vorzulegen. 


